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 Veröffentlicht am 24.03.1987

Norm

GewO 1859 §82 litg

Rechtssatz

Auch wenn eine fahrlässige Verletzung im Zuge einer beabsichtigten Verletzung eines anderen erfolgte, scheidet sie für

die Tatbestandsmäßigkeit nach § 82 lit g GewO 1859 aus.
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